Baudirektion
Kanton Zurich | ARE/ 36 12012

VERFUGUNG

vom 9. Marz 2012

Pfungen. Privater Gestaltungsplan Tésspiint 2

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Pfungen stimmte am 24. November 2011 dem privaten Ge-
staltungsplan T6sspiint 2 zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechtskraftbeschei-
nigung des Baurekursgerichts vom 15. Februar 2012 und des Bezirksrats Winterthur vom
12. Januar 2012 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 1. Februar 2012 ersucht
die Gemeinde Pfungen um Genehmigung der Vorlage.

Der private Gestaltungsplan Tosspiint 2 bezweckt die Sicherstellung einer sich gut in das
Ortsbild einfiigenden Industrietiberbauung (Logistikzentrum) mit architektonischer Quali-
tidt und einer ansprechenden Umgebungsgestaltung. Das Areal ist gemiss rechtskriftiger
Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Pfungen der Industriezone I3 (Baumassenziffer
5.0 m*/m?, max. Gebsudehshe 13.5 m) zugewiesen. Da das dem Gestaltungsplan zugrun-
degelegte Projekt Gebdudehshen von tiber 20 m vorsieht, muss ein Gestaltungsplan erstellt

werden.

Die erforderliche besonders gute Gesamtwirkung wird mit dem wegweisenden Richtpro-
jekt, den anzuwendenden Kriterien fiir Arealiiberbauungen gemiss § 71 PBG, den vorge-
sehenen Fassadenbegriinungen sowie der Aussenraumgestaltung mit Plitzen, Griinflichen

und Baumpflanzungen gewihrleistet.

Der Quartierplan Tosspiint wurde mit ARE/5/2012 genehmigt. Darin wurden die erschlies-
sungstechnischen Voraussetzungen hinsichtlich Strassen, Wege, Entwésserung und Was-
serversorgung fiir den tiber ein Teilgebiet erstellten privaten Gestaltungsplan Tésspiint 2
festgelegt.

Die Akten, bestehend aus dem Situationsplan 1:1000 und den dazugehdrigen Bestim-
mungen sowie dem Bericht gemiss Art. 47 RPV, sind vollstindig.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmissig und angemessen (§ 5 PBG).
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Die Baudirektion verfiigt:

L
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IV.

Der private Gestaltungsplan Tésspiint 2, dem die Gemeindeversammlung Pfungen
am 24. November 2011 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betrégt Fr. 816.00 (106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin geméss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist
beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit moglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungsrates
sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Die Gemeinde Pfungen wird eingeladen, Dispositiv I gemiss §§ 6 und 89 PBG
offentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Anderungen in

der amtlichen Vermessung nachfiihren zu lassen.

Mitteilung an den Gemeinderat Pfungen (unter Beilage von einem Dossier), an
das Baurekursgericht und an das Amt fiir Raumentwicklung (unter Beilage von
je zwei Dossiers), an die ewp AG, Rikonerstrasse 4, Postfach, 8307 Effretikon
(Nachfiihrungsstelle), sowie an die Schenker Schweiz AG, Rautistrasse 77, Postfach,
8021 Ziirich (Rechnungsadressatin).

Amt fir

Zirich, den 9. Mirz 2012 Raumentwicklung

110320/CAP/STM

Flr den Auszug:



Amt fir Raumentwicklung

Pfungen

Leben an der Téss

Privater Gestaltungsplan Tosspiint

Situationsplan

1:1000

Von den Grundeigentiimern festgesetzt am

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 24 NOV. 201
Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:
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Von der Baudirektion genehmigt am

e

=9, Marz 2012

Fiir die Baudirektion

BDV-Nr. 5& ///2

Suter » von Kénel » Wild - AG

Orts- und Regionalplaner FSU sia

Baumackerstr. 42 Postfach 8050 Ziirich ~ Telefon 044 3151390 Fax 044 3151399  info@skw.ch 32447 -5.9.2011
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Amt fur Raumentwicklung

Pfungen

Leben an der Toss

Privater Gestaltungsplan Tosspunt 2

Bestimmungen

Von den Grundeigentiimern festgesetzt am

Von der Gemeindeversammiung zugestimmtam 7 4. N0V, 701]

Namens der Gemeindeversammiung

/rasident: Der Schreiber:
(/L\‘ / ’ |

Von der Baudirektion genehmigt am =0, M3 0i2
Furdie Baudiekion: ,  BOVAN. 36 /A2

Suter ¢ von Kanel * Wild « AG

Orts- und Regionalplaner FSU sia
Baumackerstr. 42 Postfach 8050 Zlrich ~ Telefon 044 3151390 Fax 044 3151399  info@skw.ch 32447 - 5.9.2011




Privater Gestaltungsplan Tdssplint 2, Pfungen
Bestimmungen

Ortsbaulich gut gestaltete
Uberbauung

Situationsplan und
Bestimmungen

Wo der Gestaltungsplan
nichts bestimmt, gelten die
Vorschriften des PBG

Bestimmungen
1. Zweck

Der Private Gestaltungsplan Tésspiint 2 bezweckt:

+ die Sicherstellung einer sich gut in das Ortsbild einfiigen-
den Industrietiberbauung mit ansprechender architektoni-
scher Qualitat

 die Baukérper nach Bedarf der Grundeigentiimerin zu er-
stellen und punktuell Abweichungen zur BZO zuzulassen

+ die Sicherstellung einer ansprechenden Umgebungsge-
staltung

2. Geltungsbereich und Bestandteile

L Der Geltungsbereich des Privaten Gestaltungsplanes Téss-
punt 2 ist im zugehérigen Situationsplan 1:1000 festgehalten.

- Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:1000
und den Bestimmungen.

3. Ergénzendes Recht

! Der vorliegende Gestaltungsplan wird festgesetzt im Sinne
von § 83 ff PBG.

2 Wo der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, gelten die
Vorschriften der jeweils guiltigen Bau- und Zonenordnung, des
Planungs- und Baugesetzes mit dazugehérigen Verordnungen
sowie des Ubergeordneten Rechts.

8 Das Richtprojekt des Architekten Fritz-Dieter Tollé, Architekt
BDB, D-27283 Verden/Aller vom 10.3.2011 gilt fur die
Realisierung als wegleitend.

2 Sutervon Kanel * Wild * AG



Privater Gestaltungsplan Tésspunt 2, Pfungen
Bestimmungen

Grundmasse

Nutzung gemass BZO

4.  Zahl, Lage, aussere Abmessungen und
Mass der Bauten

L Oberirdische Gebaude durfen nur innerhalb der im Situations-
plan bezeichneten Baubereiche erstellt werden. Ausgenommen
davon sind Besondere Gebaude im Sinne des PBG: diese dur-
fen auch ausserhalb der Baubereiche erstellt werden, soweit
der Gewasserabstand nicht tangiert ist. Innerhalb des kantonal-
rechtlichen Gewasserabstandes (5 m ab Ostgrenze des Gestal-
tungsplan-Perimeters) dirfen namlich keinerlei Bauten oder
Anlagen erstellt werden, weder ober- noch unterirdisch.

2 Innerhalb der Baubereiche gelten folgende Grundmasse:

Bau- Anzahl | Gesamthéhe Lage Baumasse
bereich | Gebaude | = Firsthéhe max.
max. max.

A 1 16.00 m | Bereich West 113'500 m®

2 10.50 m | Bereich Mitte 53'000 m®

1 20.50 m | Bereich Sud 15’500 m®

B 1 9.00 m 8'000 m®

Total 190'000 m®

3 Die Grundstiicksgrésse von 38'002 m? erlaubt eine Baumasse
von 190'000 m°. Ein Baumassentransfer zwischen den einzel-
nen Baubereichen ist zulassig, die Gesamtbaumasse muss
aber in jedem Fall eingehalten werden.

5. Nutzweise

In den Baubereichen A und B sind Industriebauten mit stark
stérenden Betrieben zulassig. Fur voribergehend angestellte
Personen sind provisorische Gemeinschaftsunterkinfte zuge-
lassen.

Im Baubereich B ist die Errichtung eines Parkhauses erlaubt.

3 Suter * von Kanel » Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tdsspiint 2, Pfungen
Bestimmungen

Gute Gesamtgestaltung

Ansprechende Gestaltung

6.  Gestaltung der Bauten und Anlagen

Die Bauten und Anlagen sind fir sich und im Zusammen-
hang mit der baulichen Umgebung so zu gestalten, dass eine
besonders gute Gesamtwirkung entsteht. Diese Anforderungen
gelten auch fur Materialien und Farben. Fur die Beurteilung sind
die Bestimmungen von § 71 PBG sinngeméss anwendbar. Es
sind Fassadenbegriinungen vorzusehen.

Fur die ganze Uberbauung ist beziiglich Fassadengestal-
tung, Dachform, Dachabschluss, Balkone udgl. eine einheitliche
Architektursprache umzusetzen. Analogerweise gilt dies auch
far die Umgebungsgestaltung.

* Es sind nur Flachdacher oder flach geneigte Dacher zulds-
sig. Ausgenommen davon sind Besondere Gebaude: hier sind
auch andere Dachformen zulassig.

4 Anlagen fur die Gewinnung von Strom und die Produktion
von Warme durch Sonnenlicht sind auf allen Déachern und an
allen Fassaden gestattet, sofern sie sich gestalterisch beson-
ders gut einfugen.

° Technisch bedingte Dachaufbauten wie Liftiberfahrten,
Treppenhé&user, Kamine, Anlagen fur die Nutzung von
Sonnenenergie udgl. durfen die Oberkante der Dachflache um
max. 1.70 m Uberragen.

7. Umgebungsgestaltung

Die im Plan bezeichnete Grunflachen sind entlang der Bach-
laufe so zu gestalten, dass eine gute Aufenthaltsqualitat
entsteht. Innerhalb der Grunflache sind Ruheflachen, Wiesen,
Wege sowie Besondere Gebaude, die im Zusammenhang mit
der Nutzung der Grunflache stehen wie Gerateschuppen,
Witterungsschutz udgl., zulassig.

2 Die im Plan gezeigten Platze und Baumpflanzungen sind
wegweisend fur die Aussenraumgestaltung.

4 Suter« von Kanel » Wild + AG



Privater Gestaltungsplan Tésspiint 2, Pfungen
Bestimmungen

Nutzung und Gestaltung

Zu- und Wegfahrt

Parkierung

Wasser, Abwasser, Strom

Minergie®-Standard

ES IV

Genehmigung

8. Gewasserraum Mdlibach

Die Nutzung und Gestaltung des Gewasserraumes muss so
erfolgen, dass dieser seine Funktionen hinsichtlich Hochwas-
serschutz und Okologie jederzeit erfillen kann. Der Gewésser-
raum ist moglichst extensiv zu nutzen und zu gestalten. Der
Abstandsbereich darf nicht mit Bauten, Anlagen, Ausstattungen
und Ausristungen Uberstellt oder zur Ablagerung von Materia-
lien genutzt werden. Die Zugéanglichkeit zum Gewasser zu
Unterhaltszwecken muss gewahrleistet sein.

9. Erschliessung und Parkierung

' Die Zu- und Wegfahrt zu den Gewerbenutzungen hat aus-
schliesslich Uber die neue Strasse S1 an den im Situationsplan
bezeichneten Stellen zu erfolgen. Dies gilt auch fir die Anliefe-
rung.

2 Die minimale Anzahl zu erstellender Autoabstellplatze und
Veloabstellplatze sowie die Anzahl der zu erstellenden Autoab-
stellplatze fur die Gewerbenutzung richten sich nach den Be-
stimmungen in der Bau- und Zonenordnung.

3 Eine angemessene Zahl der Parkplatze ist als Behinderten-
Fahrzeugabstellplatze auszubauen und zu bezeichnen.

10.  Ver- und Entsorgung

Die Erschliessung ist mit dem Quartierplan Tésspint geregelt.

11. Energie

Das Birogebaude hat den Minergie®-Standard zu erfillen.

12. Larmschutz

Im Gestaltungsplangebiet gilt die Empfindlichkeitsstufe V.

13.  Inkraftsetzung

Der Gestaltungsplan tritt mit der 6ffentlichen Bekanntmachung
der Genehmigung in Kraft.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG
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Privater Gestaltungsplan Tossplint 2

Bericht gemass Art. 47 RPV
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Privater Gestaltungsplan Tésspunt 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV
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Privater Gestaltungsplan Tosspint 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Absicht

Bearbeitungsperimeter
unverandert

E] Gestaltungsplanperimeter

E Quartierplanperimeter

Bebauungsstudie bildet
Grundlage fur GP

1. Ausgangslage

Die Schenker Schweiz AG, Eigentimerin der im Quartierplan
Tésspunt neu gebildeten Parzellen Kat. Nrn. 2189, 2194 und
2195 plant ein Logistikzentrum auf diesem Areal.

Da beim Burogebaude die nach Bauordnung zulassige Maxi—
malhdéhe Uberschritten wird, muss ein Gestaltungsplan erstellt
werden. Der Gestaltungsplan Tésspunt, der aufgrund einer
Bebauungsstudie erstellt wurde, wurde im letzten Moment beim
Kanton zuriickgezogen. Eine Neubeurteilung der Situation hat
ergeben, dass das Burogebaude an einem anderen Standort
errichtet werden soll. Dies insbesondere, um interne Arbeits-
wege zu optimieren und auch die Sicherheit der Fussganger
gewahrleisten zu kénnen. Der nun vorliegende Gestaltungsplan
Téssplint 2 beinhaltet diese Anderungen. Inhaltlich verbleiben
samtliche Elemente des urspriinglich eingereichten Gestal-
tungsplan Tésspunt.

Der Quartierplan Tésspunt liegt momentan zur Genehmigung
beim Kanton.

Die Planungsarbeiten sind in hohem Detaillierungsgrad vor—
handen.

Die geplante Bebauung bildet die Grundlage des Gestaltungs-
plans (vgl. Kapitel 3).

Suter « von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tosspiint 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Grundmasse punktuell
uberschritten

Verkehrsmassige
Erschliessung nur iber
neue Strasse S1

(Kat. Nr. 2180)

Ubrige Erschliessungs-
anlagen %eméss
Quartierplan Téssplint

2. Planungsrechtliche
Rahmenbedingungen

2.1 Bau- und Zonenordnung

Die Parzellen Kat. Nrn. 2189, 2194 und 2195 (gemé&ss noch
hangigem Quartierplan mit den Bezeichnungen neu B, 11 und
12), auf denen Industriebauten und ein Burogebaude geplant
sind, liegen vollstandig in der Industriezone 15.

Es gelten folgende Grundmasse:

Baumassenziffer max. 5.0 m*/m?
Freiflachenziffer max. 10%
Gebaudehoéhe max. 13.5m
Allseitiger Grundabstand 3.5m
Gebaudelange max. -
Gesamtlange max. -

Blrogeb&ude und Lagerhalle sollen héher gebaut werden
kénnen, die Umschlaghallen hingegen unterschreiten die
maximal zuldssige Gebaudehohe deutlich.

2.2 Quartierplan Tossplint

Der Quartierplan sieht den Bau neuer Strassen vor, wovon drei
Strassen am Rand der zu Uberbauenden Parzellen verlaufen:
Kat. Nr. 2180 (S1), Kat. Nr. 2183 (S2) und Kat. Nr. 2188 (S3).

Die Erschliessung fur diese drei Industrieparzellen darf aber
ausschliesslich Gber die neue Hauptachse Kat. Nr. 2180 (S1)
erfolgen. Die Verbindung Konradstrasse — Weiherstrasse hat
bewusst untergeordnete Bedeutung, da sie zudem als Fuss—
gangerverbindung dient. Mit der beschrankten Erschliessungs—
mdoglichkeit dieser ,Nebenstrasse” kann auf die Errichtung von
Gehwegen entlang neuer Strassen verzichtet werden.

Fur die Dokumentation der vorgesehenen Erschliessungsan-
lagen (Wasserversorgung, Kanalisation, Elektrizitatsversor-
gung) wird auf die entsprechenden Plane des Quartieplans
Tosspunt verwiesen, Festsetzung, 31.1.2011. Es sind keine
Rekurse eingegangen, die Rechtskraftbescheinigung des
Baurekursgerichts wurde am 31.3.2011 ausgestellt.

4 Suter * von Kanel » Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tosspiint 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Neuer Bestand Quartierplan
Tossplint
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Privater Gestaltungsplan Tosspunt 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Uberbauungskonzept als
Grundlage fiir den
Gestaltungsplan

3. Richtprojekt

Als Grundlage fur den Gestaltungsplan dient die GUberarbeitete
Bebauungsvariante, die von der Grundeigentiimerin Schenker
Schweiz AG erstellt wurde. Die nachfolgend abgebildete
Projektvariante entspricht dem Stand vom 17. Mai 2011.

Beispiel eines ahnlichen
Bauvorhabens in Eiken (AG)

6  Suter * von Kanel * Wild * AG



Privater Gestaltungsplan Téssplnt 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Fotos von Referenzobjekt Die Schenker Schweiz AG hat in Eiken (Kanton Aargau) ein

in Eiken (AG) ahnliches Bauvorhaben realisiert. Da fur Anordnungen und
Gestaltung der Baukérper Farb- und Materialvorgaben existie-
ren, die eine Wiedererkennung erméglichen, dienen die un-
tenstehend gezeigten Fotos als gute Orientierung, wie sich der
Neubau in Pfungen prasentieren wird. Die Abmessungen der
Bauten sind nicht dieselben, es geht hier einzig um den opti-
schen Auftritt.
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Beispiel Fassader{bién ‘é'ines ahnlichen Bauvorhabens in Eiken (AG)

Beispiel Umschlaghalle mit
Verladerampen und Lagerhalle

Beispiel Umschlaghalle mit
Verladerampen und Biirogebaude

7 Suter*von Kénel » Wild * AG



Privater Gestaltungsplan Tésspiint 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Nutzungsanordnung /
Baustruktur

Freiraumgestaltung

Erschliessung und

Parkierung
Motorisierter Individualverkehr

Offentlicher Vekehr / Fussganger

Nachhaltigkeit / Energie

Es sind folgende Gebaudekomplexe auf den Parzellen B und 11
vorgesehen (nur Richtprojekt):

Beschreibung Lange Breite | Hohe Baumasse

Lager 108.40m | 63.65m | 15.06 m | ca. 104'000 m3
Blirogebaude mit Fahrstuhl 14.80m | 30.90m | 19.55m ca. 8'950 m3
Umschlaghalle 1 7080m | 3400m | 875m ca. 21'050 mé
Umschlaghalle 2 63.65m | 34.00m | 875m ca. 18'950 m?
Total Baumasse Richtprojekt ca. 152'950 m?

Gemass § 257 PBG sind bei der Freiflachenziffer offene Fla-
chen fur dauernde Spiel- und Ruheplatze sowie Garten anre-
chenbar. Bei Industrieparzellen sind das offene Grinflachen.
Bei der Gesamtgrésse der Bauparzellen von 38'000 m? mussen
somit 10% oder 3'800 m? Griinflachen nachgewiesen werden.
Das vorhandene Bebauungskonzept sieht insgesamt Griin-
flachen mit einer Gesamtflache von 5'700 m?vor.

Die Parkfelder umfassen eine Flache von ca. 1'100 m? Werden
diese mit Rasengittersteinen ausgebildet, erhoht sich die Grin-
flache auf insgesamt 6'800 m?, was einer Freiflachenziffer von
18% entspricht.

Die Erschliessung hat zwingend via Strasse S1 (Kat. Nr. 2180)
zu erfolgen.

Die Beschaftigtenparkplatze sind im neuen PKW-Parkplatz mit
88 Platzen auf der Parzelle 12 (Kat. Nr. 2189) vorgesehen.
10 Parkplatze sollen vor dem Birogebaude platziert werden.

Angestellte, die mit dem 6ffentlichen Verkehr anreisen, kénnen
von der nahegelegenen Busstation Eskimo via Konradstrasse
und Weiherstrasse zum Gelande der Schenker Schweiz AG
gelangen, wo ein frei gefuhrter Fussweg stdlich des Eingangs-
tors direkt zum Burogebaude fuhrt.

Die kompakte Form des Burogebaudes erleichtert die Errei-
chung des Minergie-Standards® dank des guten Verhaltnisses
zwischen Fassaden- und Energiebezugsflache.

8  Suter * von Kanel * Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tdsspiint 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

Zertifizierung TAREA—
angestrebt

Mehr als 8.2 Milliarden Euro verlieren Unternehmen nach Anga-
ben der EU jahrlich durch den Diebstahl hochwertiger und risi-
koreicher Produkte und Guiter auf dem Transportweg. Die Be-
drohung geht von organisierten Kriminellen aus, sie wachst ste-
tig und wird zunehmend gewalttatig. Die Vereinigung TAPA
(Transported Asset Protection Association) ist ein einzigartiger
Zusammenschluss von internationalen Herstellern, Logistik-
dienstleistern, Frachtunternehmen, Strafverfolgungsbehérden
und anderen Beteiligten mit dem gemeinsamen Ziel, Verluste in
der internationalen Lieferkette zu reduzieren.

Damit die Zertifizierung nach TAPA méglich ist, muss das gan-
ze Areal umzaunt werden. Bei der Wahl und Platzierung der
Umzaunung wird auf die spezielle Lage entlang von zwei Bach-
laufen geachtet. Auf der Seite Mulibach wird der Zaun auf die
Gewasserabstandslinie gesetzt, noch vor die vorgesehene
Baumreihe, damit der Gewasserbereich optisch nicht eingeengt
wird und der Unterhalt der Bachbdschung einfacher ist.
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Verfahren

Prinzip Gestaltungsplanphasen

4. Formelles

Der Private Gestaltungsplan wirkt wie eine Spezialbauordnung,
welche die allgemeinen Regelungen der Bau- und Zonenord-
nung erganzt. Mit dem Gestaltungsplan kénnen massgeschnei-
derte Bauvorschriften erlassen werden. Die rechtlichen Grund-
lagen fur den Privaten Gestaltungsplan sind in den §§ 83 ff
PBG geregelt.

Der Private Gestaltungsplan Tésspiint 2 ist von der Grund-
eigentumerin festzusetzen. Da der Gestaltungsplan von der
Grundordnung abweicht, bedarf er der Zustimmung durch die
Gemeindeversammlung und der Genehmigung durch die Bau-
direktion.

Der Gestaltungsplan zwingt nicht zum Bauen; er legt lediglich
fest, in welchem Ausmass zusétzliche Bauten und Anlagen rea-
lisiert werden durfen. Der Gestaltungsplan ist auch kein Baupro-
jekt. Samtliche baulichen Veranderungen bedurfen deshalb
noch einer baurechtlichen Bewilligung.

Rechtliche Formulierung Realisierung
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5. Erlauterungen zum
Gestaltungsplan

5.1  Allgemein

Kleiner Projektierungs- Dem Gestaltungsplan liegt ein Richtprojekt des beauftragten
spielraum Architekturburos zugrunde (vgl. Kapitel 3). Den projektierenden

Architekten soll im Einklang mit den gesetzlichen Anforderun-
gen trotzdem noch ein angemessener Spielraum zur Verfugung
stehen. Die Baubereiche sowie die Vorschriften wurden dem-
entsprechend mit einem Projektierungsspielraum versehen, so
wie ihn auch das PBG vorschreibt.

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, gelten die
Vorschriften der Bau- und Zonenordnung, des Planungs- und
Baugesetzes und der dazugehérigen Verordnungen sowie des
Bundesrechts.

Richtprojekt
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Ge|tungsbereich Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes umfasst die Par-
zellen neu B, 11 und |12 mit einer Flache von 38’002 m? sowie
Strassenflachen von S1 und S3. Samtliche Flache der Bau-
parzellen befinden sich in der Industriezone 15.

Der Perimeter wird wie folgt begrenzt:
Im Norden: durch die Grenze zu den Parzellen A1 und A2
Im Osten:  durch die Gewasserparzelle des Mulibachs

Im Suden: durch die Bauzonengrenze (identisch mit der
Gewasserabstandslinie des Rietlibachs) und
die Strassen S2 und S3

Im Westen: durch die Bauzonengrenze

Gestaltungsplangebiet

I:I Gestaltungsplanperimeter

E Quartierplanperimeter
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Baubereiche mit
Projektierungsspielraum

Gebaudeabstand

Bauvolumen

Gebaudehohe

5.2  Zahl, Lage, aussere Abmessungen und
Mass der Bauten

Der Gestaltungsplan sieht zwei Baubereiche vor. Diese lassen
den projektierenden Architekten und Ingenieuren durch ihre
ausseren Abmessungen einen angemessenen Spielraum.

Die Baubereiche sind so ausgelegt, dass die Gebaudeabstande
gemass § 271 PBG (2x minimaler Grundabstand von 3.50 m)
eingehalten werden kénnen. Damit wird sichergestellt, dass die
Anforderungen bezulglich Arbeitshygiene eingehalten werden.
Rund um die geplanten Gebaudekomplexe sind Grinflachen
vorgesehen.

Die Gesamtflache der Bauparzellen misst 38’002 m?. Die max.
zulassige Baumasse betragt in der Gewerbezone 5.0 m%m?,
was eine max. zulassige Gesamtbaumasse von 190'010 m*
ergibt. Das Richtprojekt beansprucht mit insgesamt ca. 152'950
m® weniger Baumasse, womit Reserve fir Erweiterungen von
ca. 37'000 m® vorhanden sind.

Die zonengemass zulassige Gebaudehohe betragt 13.50 m.
Diese Hohe wird im sidlichen Teil des Baubereichs A um

2.50 m uberschritten, beim Burogebdude um 7 m. Im Gegenzug
werden die Gebaudehoéhen im dstlichen Teil des Baubereichs A
um 3.00 m, im Baubereich B um 4.50 m unterschritten.

Mit der differenzierten Festlegung der zulassigen Gebaudeho-
hen in den Baubereichen kann den spezifischen Bedirfnissen
Rechnung getragen werden.
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Besondere und
unterirdische Gebaude

Grundwasser

Rigi

Isohypsen Mittelwasserstand

Gebiet mit mittlerer Grund-
wassermachtigkeit (2-10 m)

Gebiet mit grosser Grund-
wassermachtigkeit (10-20 m)

Gebiet mit sehr grosser
Grundwassermachtigkeit
(mehr als 20 m)

Einzelne Besondere Gebaude im Sinne des PBG durfen auch
ausserhalb der Baubereiche erstellt werden. Diese sollen dem
Aufenthalt und der Erholung dienen. Fir die Anordnung von Be-
sonderen Geb&uden gegeniber Nachbargrundstiicken gelten
die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung.

Unterirdische Gebaude und Gebaudeteile im Sinne des PBG
durfen ebenfalls ausserhalb der Baubereiche erstellt werden.
Diese unterliegen keinen Abstandsvorschriften. Allerdings sind
aufgrund des hohen Grundwasserspiegels und der beschrank-
ten Entwasserungsmaoglichkeit wegen der relativ hoch liegen-
den Schmutzwasserleitung der Erstellung von unterirdischen
Gebauden Grenzen gesetzt.

Der kantonalrechtliche Gewéasserabstand gemass § 21 WWG,
der sich beim Mulibach innerhalb des Perimeters befindet,
bildet bei den oben erwahnten Ausfiihrungen eine Ausnahme.
Innerhalb des 5 m breiten Gewasserabstandes durfen keinerlei
Bauten errichtet werden, weder ober- noch unterirdisch. Einzig
die Anordnung des Strassenbankettes der Strasse S1 wurde
vom AWEL gemass Telefon vom 18.2.2010 mit Gebietsinge-
nieur Alex Marty ausdricklich erlaubt.

Der Gewasserabstand des Rietlibachs befindet sich in der
Landwirtschaftszone und liegt ausserhalb des Gestaltungs-
planperimeters.

Die Grundwasserkarte des Kantons Zurich zeigt im Gebiet
Tosspunt die Isohypsen des Grundwasserstandes. Das Gestal-
tungsplangebiet befindet sich vorwiegend in Gebiet mit mittlerer
Grundwassermachtigkeit (2-10 m). Die Grundwasserstréme
verlaufen Richtung Téss.

I\ e et

=i !h‘a" T

R . o
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UG bei Biirogebaude liegt tiber
mittlerem Grundwasserstand

2 et
-8 K R :

Bauten im Schwankungsbereich
des Grundwassers

Gewasserschutzkarte

Im Baubereich A bei Hmax = 20.50 m (Burogebaude), befindet
sich der einzige Gebaudeteil, der ein Untergeschoss vorsieht.
Die UG-Kote liegt ca. 2.42 m unter dem gewachsenen Terrein.

Diese Stelle liegt zwischen den Isohypsen (Mittelwasserstand)
von 378 m. U. M. und 379 m. U. M. und betragt im Mittel
ca. 378.50 m. 4. M. (vgl. Kartenausschnitt auf Seite 14).

Hohenkoten gewachsenes Terrain im Baubereich des Biro—
gebaudes:

= 188 381.79 m. 0. M.
= 189 381.90 m. 4. M.
= 173 381.84 m. 0. M.
= 174 382.12m. 4. M.

Die gemessenen Terrainhéhen in den 4 Ecken des Baubereichs
liegen zwischen 381.79 m und 382.12 m. Im schlechtesten Fall
kommt das UG auf 379.37 m zu liegen (381.79 m. i. M. — UG-
Hohe von 2.42 m). Somit liegt die projektierte UG-Kote deutlich
Uber dem héchsten anzunehmenden mittleren
Grundwasserspiegel von 379 m. 4. M.

Far Bauten im Schwankungsbereich des Grundwassers ist ge-
mass § 70 WWG und Anhang Ziffer 1.5.3 der Bauverfahrens-
verordnung (BVV) eine wasserrechtliche Bewilligung erforder-
lich. Bezuglich der kantonalen Bewilligungspraxis beim Bauen
in Grundwasserleitern wird auf das AWEL-Merkblatt ,Bauvor-
haben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen*
vom Juni 2003 verwiesen (www.grundwasser.zh.ch -> Bauen
im Grundwasser).

Gemass Gewasserschutzkarte des Kantons Zirich liegt das
Gebiet Tésspunt im Gewasserschutzbereich A,. Es handelt sich
dabei geméss Art. 29 und Anhang 4 der Gewasserschutz-
verordnung (GSchV) um besonders gefahrdete Gewasser-
schutzbereiche mit nutzbarem unterirdischem Gewasser.

Ein unterirdisches Gewasser ist nutzbar beziehungsweise fur
die Wassergewinnung geeignet, wenn das Wasser im natirli-
chen oder angereicherten Zustand:

e in einer Menge vorhanden ist, dass eine Nutzung in
Betracht fallen kann; dabei wird der Bedarf nicht
berucksichtigt; und

e die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trink-
wasser, nétigenfalls nach Anwendung einfacher
Aufbereitungsverfahren, einhalt.
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Gemischte Nutzung

Gesamtgestaltung

Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie zulassig

Begriunung
Westabgrenzung
von Baubereich A

5.3 Nutzweise

In den Baubereichen A und B dirfen Industriebauten mit stark
storenden Nutzungen erstellt werden. Beabsichtigt ist die Er-
stellung von Lagergebduden und Umschlaghallen fir die Be-
stlickung von LKWs sowie ein Blrogebaude.

54  Gebaudegestaltung

Die Bebauung muss ansprechend gestaltet sein und ein Uber-
zeugendes Gesamtkonzept aufweisen. Die sinngeméass an-
wendbaren Kriterien fur Arealiberbauungen gemass § 71 PBG
betreffen namentlich den architektonischen Ausdruck. Die Kom-
pensationsleistung fur die Mehrhéhe ist eine ,Mehrqualitat”.

Die grossen Dach- und Fassadenflachen bieten sich fur eine
aktive und/oder passive Nutzung der Sonnenenergie an. Im
Hinblick auf die aktuelle Energiedebatte und die zukunftigen An-
forderungen im Bereich Energie- und Warmeerzeugung und
dem Umstand, dass sowohl| die Wohn- wie auch die Gewerbe-
bauten den Minergie-Standard ® erfullen mussen, werden Anla-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie zur Warme- oder Strom-
erzeugung explizit zugelassen und sind sogar erwlinscht. Anzu-
streben sind baulich integrierte L6sungen mit Vorbildcharakter.

Der Gebaudekdrper, der sich an der Westseite des Baube-
reichs A befindet, bildet den Abschluss des Baugebietes gegen-
uber dem Erholungsgebiet Cholschwarziweiher.

Damit die Ansicht vom Cholschwarziweiher her méglichst an-
sprechend ist, soll diese in der Landschaft stark exponierte
Fassade begrint werden. An vorgelagerten Stahlseilen sollen
Rankpflanzen hoch wachsen kénnen, die die Fassade teilweise
oder vollstandig verdecken.

Somit tritt der vorgesehene Baukdrper weniger massiv in Er-
scheinung und bildet einen ansprechenden Ubergang zur Land-
wirtschaftszone.
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Gesta|tung der Dacher Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters sind nur Flachdacher
respektive flach geneigte Dacher zulassig. Flach geneigten Da-
cher treten flach in Erscheinung, weisen aber ein minimales Ge-
falle auf.

Technisch bedingte Dachaufbauten wie Liftuberfahrten, Kami-
ne, Anlagen flr die Nutzung von Sonnenenergie und derglei-
chen sind bis zu einer Héhe von max. 1.70 m ab Oberkante der
Dachflache erlaubt. Diese Hohe orientiert sich an den Massen
eines aufgestanderten Sonnenkollektors im Hochformat.

Beispiel Umschlaghalle mit flach
geneigtem Dach
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Grinflache

Beispiele Umgebungsgestaltung

Baumpflanzungen entlang
des Mulibachs

5.5 Umgebungsgestaltung

Ein Aufenthaltsort fur die Beschaftigten des Industriebetriebes
ist im Grunstreifen entlang des Rietlibachs vorgesehen und soll
bei der Detailplanung noch konkretisiert werden.

Besondere Gebaude wie Gerateschuppen, Witterungsschutz,
Pergola udgl. sind auch ausserhalb der Baubereiche gestattet.
Die nebenstehenden Fotos zeigen Beispiele einer méglichen
Aussenraumgestaltung.

Bei der Rietlibachbriicke etwa in der Mitte des sudlichen Peri-
meterrandes soll ein Platz mit einer Baumgruppe entstehen.
Damit steht den Mitarbeitern ein attraktiver Platz fir Pausen
und Zwischenverpflegung zur Verfigung.

Die Versiegelung der Freiflache ist auf das notwendige Mini-
mum zu beschranken.

Entlang der beiden Bachlaufe (Mulibach und Rietlibach) ist die
Pflanzung einer Baumreihe vorgesehen. Die Baumreihe entlang
des Mulibachs soll sich idealerweise im nérdlich gelegenen
Grundstick fortsetzen.

Die Planung und Gestaltung der Baumreihen hat in Absprache
mit dem AWEL zu erfolgen und ist beim Mulibach auf das
Bachausbauprojekt abzustimmen.

Innerhalb der Freiflache ist eine Bepflanzung nach einem ein-
heitlichen Konzept mit einheimischen und standortgerechten
Pflanzen vorzusehen.
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Zu- und Wegfahrt von der
Weiacherstrasse her

Anordnung und Anzahl der
Parkplatze fur Besucher
und Beschaftigte

5.6  Erschliessung und Parkierung

Das Gestaltungsplangebiet Tésspunt wird Gber die Weiacher-
strasse und die neu zu erstellende Industriestrasse S1 er-
schlossen.

Sollte sich zeigen, dass der Knoten Weiacherstrasse/ Erschlies-
sung Gestaltungsplan , Tésspunt* (Linksabbiegestreifen) durch
eine Mehrerschliessung im Gebiet Tésspuint Uberlastet ist,
behalt sich die kantonale Baudirektion vor, nachtraglich die
Erstellung einer Lichtsignalanlage zu Lasten der Verursacher zu
verlangen.

Der gesamte Verkehrs wird direkt von der Strasse S1 ins Areal
(Parzellen neu B und 11) respektive in den PKW-Parkplatz
(Parzelle neu 12) geleitet. Das Areal ist umz&unt und mit einer
Zutrittskontrolle vesehen (Schiebetor und Schranken).

Die Parkplatze fur Beschaftigte und Besucher sind im vorwie-
gend im PKW-Parkplatz auf der Parzelle neu 12 (Baubereich B)
angeordnet (88 Stlick), 10 Platze befinden sich im Baubereich
A vor dem Burogebaude. Fur Gewerbebauten richtet sich die
Zahl der Fahrzeugabstellplatze primar nach dem ermittelten
Bedarfsfall.

Da eine gewerbliche Nutzung geplant ist, wird gemass der Kan-
tonalen Wegleitung zur Ermittlung des Parkplatzbedarfs mit ei-
nem Parkplatz pro 150 m? BGF fir Beschaftigte sowie pro

200 m? BGF fir Kunden. Das Richtprojekt sieht rund 2'420 m?
anrechenbare gewerblich genutzte Geschossflache im Biro-
gebaude vor, was die Erstellung von rund 16 Beschaftigten-
parkplatzen notwendig macht.

Es sind insgesamt 98 PKW-Parkplatze vorgesehen. Die aktuel-
le Mitarbeiterzahl betragt insgesamt 74 (Stand 1.6.2010), wobei
nebst dem Buropersonal auch Lastwagenchauffeure einberech-
net sind. Es stehen also fur samtliche Mitarbeitende und Besu-

cher genugend Parkplatze zur Verfugung.

Es ist damit zu rechnen, dass einige Mitarbeiter mit Offentlichen
Verkehrsmitteln anreisen. Somit bestehen noch geniigend
Reserven.
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Der geplante PKW-Parkplatz auf
der Parzelle neu 12

Angebot und Gestaltung
Parkhaus

Langgutrampe rd 136 m*
StB-Hofflache (rd 136,00 m*)

b \ g
Lage / Vertauf des Weges und der Straenquerung ist an M
\ 1K

anzupassen
o

L 1

Der Parkplatz bietet insgesamt 88 Parkplatze an. Somit kann
der ermittelte Parkplatzbedarf problemlos gedeckt werden.
Sollte diese Anzahl in Zukunft nicht ausreichen, wére die Erstel-
lung eines Parkhauses im Rahmen der planungsrechtlichen
Abstands- und Gebaudevorschriften méglich.

Sollte ein Parkhaus entstehen, ist dieses gegen Osten
(Fussweg Mulibach) mit einem Rankgerist zu versehen und mit
Kletterpflanzen zu begrinen. Es ist anzustreben, méglichst
viele Baumpflanzungen vorzunehmen. Dies ist optisch anspre-
chend und dient zudem als Schattenspender.
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Kommunale Fusswege

Ausschnitt Verkehrsplan 2011

Legende:
Ubergeordnete Festiegungen

tesieherd  geolart

NN R RN W Kantonale Hauptverkehrssirasse

LRSS Bei Ersatz 2ur Umidassierung vorgesehen
N —— Regonate Hauptverkehrssirasse
L A A XX Rm
Kommunale Festiegungen
— N —- sammelstrasse
[ | Anschiussinoten
SU—— Bei Ersaz 2ur Aufhebung vorgesehen

0008 00000 Fussweg

Im kommunalen Richtplan Verkehr verlaufen entlang der Ost-
und Sudgrenze des Gestaltungsplanperimeters bestehende
Fusswege. Entlang der neuen und auszubauenden Strassen
werden keine Gehwege erstellt. Das Gestaltungsplangebiet ist
optimal an das Fusswegnetz angeschlossen.

21

Suter ¢ von Kanel » Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tésspiint 2, Pfungen
Bericht nach Art. 47 RPV

5.7  Ver-und Entsorgung

Wasser, Abwasser, Strom Die Erschliessung erfolgt mit dem Quartierplan Tésspunt.

Gestaltungsplangebiet mit Werk-
leitungen und Baubereichen

1205 l
.,

1248

Kein offentliches Gewasser Innerhalb des Gestaltungsplangebietes befindet sich kein &f-
betroffen fentliches Gewasser.
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Hinweise zur
Siedlungsentwasserung

Beispiele fiir Versickerung

IGRONFLACHEN IN INDUSTRIE- UND
(GEWERBEAREALEN DOPPELT NUTZEN

VERSICKERUNG
DES REGENWASSERS

OMWELTPRAXIS

Die Entwéasserung des Gestaltungsplangebietes ist geméss
GEP Pfungen grundsatzlich im Trennsystem auszufiihren. Die
Entwésserungsgrundsatze nach Art. 7 des Gewéasserschutz-
gesetzes (GSchG) sind umzusetzen. Im Rahmen der Umge-
bungsgestaltung sind die Versickerungsméglichkeiten zu
prifen. Die im Juni 2011 durchgefuhrten Ergebnisse der Unter-
suchung der Versickerungsfahigkeit im Rahmen des Quartier-
plans Tésspint sind zu beriicksichtigen.

Fur das geplante Bauvorhaben (Dach-, Lager-, Arbeits-,
Umschlags-, Parkierungs- und Vekehrsflachen) ist ein
Entwasserungsprojekt auszuarbeiten.

Als Planungsgrundlagen sind zu beriicksichtigen:

,Richtlinie und Praxishilfe Regenwasserentsorgung*
(AWEL, 2005)

- Norm ,Liegenschaftsentwasserung“ (SN 592000)

- Norm ,Entwasserung von Baustellen“ (sia 431, 1997)

Weitere Informationen sind unter www.abwasser.zh.ch zu
finden. Es wird empfohlen, den Entwurf des Entwésserungs-
projektes mit Vertretern der Gemeinde und des AWEL vorzu-
besprechen.

Das Merkblatt ,Grunflachen in Industrie- und Gewerbearealen
doppelt nutzen - Versickerung des Regenwassers* des AWEL,
Februar 2009, ist geméss untenstehender Tabelle umzusetzen,
insbesondere bei Verkehrsflachen und PW - Parkplatzen.

BEREGNETE FLACHE B A, REGENWASSERENTSORGUNG

1

Verkehrsflachen Oberflachliche Regenwasserab-

N .
Zufahrten + R ————— | leitung direkt auf der befestigten
Platze 1 Flache oder in Rinnen mit Ent-
wasserung uber die Schulter und
Versickerung in der angrenzenden
Grunflache
+ + - Py p Belagsflachen mit Ableitung des
}_ e M Regenwassers in Leitungen und Ver-
- sickerung in humusierter Mulde
3 | 4
Parkplatze fur PW + o+ & e R
) y ') Versickerung auf der Flache durch
g L ; ;' teilbewachsene Systeme wie Ra-

sengittersteine, Rasenfugenpflaster,
Schotterrasen
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Altlasten

Ausschnitt aus dem
Altlastenverdachtsflachenkataster

Ablagerungsstandort
Nr.-Ablagerungsstandort

Betriebsstandort
Nr.-Betriebsstandort

Unfallstandort
Nr.-Unfallstandort

Belasteter Standort ohne schéd-

liche oder lastige Einwirkungen

Bei Zustandsénderung unter-
suchungsbed(irftiger belasteter
Standort

Prioritar untersuchungsbe-
dirftiger belasteter Standort

Uberwachungsbediirftiger
belasteter Standort

Sanierungsbedurftiger
belasteter Standort

Gemeindegrenze

ES IV

An der westlichen Begrenzung des Bearbeitungsgebietes, im
Grundstick Kat.-Nr. 1210 (Parzelle neu: B) befindet sich eine
ehemalige Kiesgrube, die mit verschiedensten Materialien wie-
der aufgefullt wurde (D.7). Es liegen Hinweise vor, dass Boden-
belastungen Uber den massgebenden Prifwerten vorhanden
sind. Dieser Standort muss oder spatestens beim Vorliegen
eines Bauvorhabens untersucht werden. Die Gemeinde Uber-
nimmt eine allféllige Entsorgung. Diese Leistung ist bereits im
Kaufpreis inbegriffen.
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5.8  Empfindlichkeitsstufe

Das Gestaltungsplangebiet liegt vollstandig in der Industriezone
I5 und ist daher der Empfindlichkeitsstufe IV zugewiesen.

Bei Neubauten mussen die Planungswerte eingehalten werden.
Diese betragen bei Tag 65 dB und bei Nacht 55 dB.
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Keine negativen
Auswirkungen zu erwarten

Qualitatssteigerung

Gestaltungsplanverfahren

6. Mogliche Auswirkungen

Der Gestaltungsplan erméglicht eine zeitgemasse Uberbauung
mit einer wenig Larm verursachenden Nutzung an einer gut er-
schlossenen Lage. Aus Sicht der Siedlungsentwicklung ist eine
kompakte Bebauung an dieser Lage sinnvoll und zweckmassig.
Es sind keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die
Nachbarschaft zu beflrchten.

Im Vergleich zu einer Regelliberbauung ohne Gestaltungsplan,
darf eine Qualitatssteigerung erwartet werden. Die Baukérper
sind architektonisch besser, es sind Baumreihen und Rankge-
ruste vorgesehen, es besteht eine energetische Verpflichtung
und die Querverbindung Konradstrasse — Weiherstrasse wird
entlastet.

7. Planungsablauf
7.1 Ubersicht Gesamtablauf

Planaufstellung durch die Grundeigenttiimerin,
Besprechung Gestaltungsplanentwurf mit der Gemeinde;
Anpassung des Gestaltungsplanentwurfes

v

Offentliche Auflage geméss §7 PBG wahrend 60 Tagen,
Vorprufung durch das ARE

4

Bereinigung des Gestaltungsplanes aufgrund der
Einwendungen und Empfehlungen aus der Vorprifung

v

Festsetzung durch die Grundeigentiimerin

\ 4

Zustimmung durch die Gemeindeversammlung

v

Genehmigung durch die Baudirektion
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Offentliche Auflage

Forderung Stadt Winterthur

Kantonale Vorprifung

Gestaltungsplan ist
zweckmassig

7.2 Mitwirkung der Offentlichkeit

Gemass §7 PBG muss der Private Gestaltungsplan Tésspuint
offentlich bekannt gemacht und wahrend 60 Tagen 6ffentlich
aufgelegt werden.

Wahrend der Auflagefrist gingen keine Einwendungen oder
Anregungen ein. Bei der Anhérung der Nachbargemeinden hat
sich die Stadt Winterthur geaussert.

Die Stadt Winterthur ist der Meinung, dass das kinftige Fahr-
tenaufkommen und dessen Verteilung im Rahmen des Erlau-
terungsberichts aufgearbeitet werden musste. Aus den Unterl-
agen gehe nicht hervor, welches Fahrtenaufkommen (Schwer-
verkehr, MIV) durch die kunftige Nutzung generiert werde und
wie sich dieses regional verteilen werde.

Man gehe davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser
Fahrten Richtung Embrach abgewickelt werde, was auch im
Interesse der Gemeinde sein musste, liege doch das Gebiet
Tésspunt am westlichen Rand von Pfungen.

Der Neubau der Schenker Schweiz AG ist ein Ersatz der
bestehenden Gebaude in Embrach. Es ist nicht mit einer
Veranderung der Fahrten zu rechnen. Es ist richtig, dass ein
erheblicher Teil der Fahrten Richtung Embrach abgewickelt
wird und damit die Stadt Winterthur nicht zuséatzlich belastet
wird.

7.3 Vorprifung durch das ARE

Mit Bericht vom 25. August 2011 teilt das ARE mit, dass die
Gestaltungsplanvorlage rechtmassig, zweckmassig und
angemessen ist.

Die Bemerkungen und Hinweise aus der Vorprifung wurden
durch Anpassung oder Erganzung des Berichtes berilicksichtigt.

8. Schlussbemerkung

Die Grundeigentumerin ist Uberzeugt, dass der vorliegende Ge-
staltungsplan angemessen und zweckmassig ist, die gesetzli-
chen Anforderungen erfiillt und den 6éffentlichen wie privaten
Anliegen Rechnung tragt.
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Anhang

Bebauungsplane:

(Stand 17. Mai 2011, Architekturbiro Fritz-Dieter Tollg,
D-27283 Verden/Aller)

= Lageplan
= Schnitt

Vermessungsplan des Quartierplans Tdsspiint

(mit neuer Parzellenbezeichnung)

Anhang  Suter « von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tosspiint 2, Pfungen
Bericht gemass Art. 47 RPV

[DB) SCHENKER

wy

von D Schammer Bactetw arg 16042071

.
r g, =
H
iy /
') D Pangreadagen wrter sua srw 5 D

H &

..............

B
L b

L]
\
:
\
b
H

—

Anhang  Suter + von Kénel * Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tésspiint 2, Pfungen

Bericht gemass Art. 47 RPV

apneqgaboing

—a———

———

on
S5 €
— FOTYOH HO—¢( |- =
Rl v sy Z oleybejyoswn | |ocor 5 T For 810 | alleybejyoswin oaor 8310 Z pun | ojeqiebe
S5 e o0 4
= O = 90 2 ‘3 »O
WAINO g, O L 04 Lo 824 H0 (g s OZLe
5901+ 20t
5 sov exuY 4O 08 ¥he
Sigle TR0
E oo 1
e oI oK
aing
3 Jabueydw3
| wmeg

Anhang  Suter * von Kénel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Tdsspint 2, Pfungen
Bericht geméss Art. 47 RPV

wwewp

Anhang  Suter * von Kénel * Wild + AG



Privater Gestaltungsplan Tosspiint 2, Pfungen
Bericht geméass Art. 47 RPV

Anhang  Suter  von Kanel + Wild « AG



	Genehmigungsverfügung (BDV 36 vom 09.03.2012)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV

